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OHB Technology AG

Bremen

ISIN DE0005936124.

WKN 593 612

Bekanntmachung nach § 30b Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 19. Mai 2010 hat die Gesellschaft unter Tagesordnungspunkt 6
ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von eigenen Aktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von bis zu 10 % beschränkt. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal
oder mehrmals ausgeübt werden. Die Ermächtigung gilt bis zum 18. Mai 2015.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, die Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung erworben werden oder aufgrund
früherer Ermächtigungen erworben wurden, unter Ausschluss des Bezugsrechts in bestimmten Fällen nach Maßgabe der nähe-
ren Bestimmungen des am 7. April 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Punktes 6 der Tagesordnung zu
verwenden. Der Vorstand wurde ferner ermächtigt, die erworbenen eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss
einzuziehen.

Der vollständige Wortlaut des Beschlusses ist in der im elektronischen Bundesanzeiger vom 7. April 2010 veröffentlichten Ta-
gesordnung der Hauptversammlung angegeben.

Bremen, im März 2011

OHB Technology AG

Der Vorstand


